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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 09.10.2024 

Amt: 3.1 - Planung und Stadtentwicklung Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.: 60 71 01 VIII/0099  

TOP: Grundhafter Ausbau Karlstraße - Finanzierung der Gesamtkostenerhöhung 

 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Finanzausschuss am: 12.11.2024  

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 13.11.2024  

Haupt- und Personalausschuss am: 20.11.2024  

Stadtrat am: 02.12.2024  

 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja x nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja x nein 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung x ja Gesamtbetrag: 150.024,00 Euro  nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

x Ergebnisplan    

x Minderaufwendungen 2024 511204.521100 
511204.53183000 

34.841,59 
25.000,00 

Euro 
Euro 

x Finanzplan    

x Mehreinnahmen 2024 511204.232100 90.182,41 Euro 

x Mehrausgaben 511204.09629802 150.024,00 Euro 

 

Folgekosten: x Die Abschreibung erfolgt im Rahmen der Gesamtfinanzierung 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerei: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal beschließt eine außerplanmäßige Mehrausgabe in 
Höhe von 150.024,00 Euro für das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau Karlstraße“ (Siehe DS 
VIII/0085). 
 
 
Begründung: 
Zur Absicherung der Gesamtfinanzierung für das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der 
Karlstraße“ wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.024,00 Euro erforderlich.  
 
Dieser Betrag ergibt sich aus Kostensteigerungen von 2023 zu 2024 bei den 
Ingenieurleistungen und den ermittelten Baukosten für das Vorhaben.  
 
Die Finanzierung dieser Mehrausgaben ist mit Restmitteln aus dem Förderprogramm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ wie folgt vorgesehen: 
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1. Aus dem Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau Jacobikirchhof“ kam es zu 
überplanmäßigen Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen von Stadtwerken und 
Abwassergesellschaft in Höhe von 90.182,41 Euro im Förderprogramm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“. Dieser Betrag soll vollumfänglich in die Finanzierung des 
Ausbauvorhabens Karlstraße einfließen.  
 

2. Im Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurde für den Bereich städtische 
Hochbaumaßnahmen eine Haltepostition für noch ungeplante Maßnahmen in Höhe von 
250.000,00 Euro eingestellt. Aus dieser Halteposition wird ein Betrag in Höhe von  
34.841,59 € auf das Vorhaben Karlstraße umgebucht.  

 
3. Weiterhin ist für den Bereich kleinteilige Förderung eine Halteposition in Höhe von 

25.000,00 Euro geplant. Dieser Betrag soll komplett zur Absicherung der Mehrausgaben 
beim grundhaften Ausbau der Karlstraße eingesetzt werden.   

 
Zusammenfassung:  
 
Zu 1. Überplanmäßige Mehreinnahmen Ausbau Jacobikirchhof 90.182,41 Euro 
Zu 2. Umbuchung aus Halteposition städtische Hochbaumaßnahmen 34.841,59 Euro 
Zu 3. Umbuchung aus Halteposition kleinteilige Förderung  25.000,00 Euro 
 
Summe  150.024,00 Euro 
 
 
Relevante Konzepte: 
 

 Konzept entspricht/Verweis Abweichung zu/Verweis 

x 
Stadtentwicklungskonzept DS VII/0471 zum 

städtebaulichen 
Gesamtkonzept 

 

 
 
 
Bastian Sieler 
Oberbürgermeister 
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